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1 Einführung 

1.1 Aufgabenstellung 

Die Stadt Voerde plant die 4. Änderung des B-Plans Nr. 47 „Götterswickerhamm / Hofverlage-
rung“. Das betrachtete Planungsvorhaben liegt im Südwesten des Voerder Stadtgebiets (Kreis 
Wesel, Regierungsbezirk Düsseldorf). Die nachfolgenden textlichen Angaben zum Vorhaben 
sind dem Aufstellungsbeschluss entnommen (STADT VOERDE 2019). 

Aus betrieblichen Gründen soll der einzige Landwirtschaftliche Vollerwerbsbetrieb in Götterswi-
ckerhamm am Unteren Hilding (s. Abb. 1) nordöstlich in etwa 200 m Luftlinie an den Warden-
weg verlagert werden. Die Landwirtschaftskammer und die Untere Naturschutzbehörde haben 
bereits ihre Zustimmung zur Hofverlagerung gegeben. Es steht jedoch noch ein Geruchsgut-
achten aus.  

Durch die Verlagerung der am Dorfrand liegenden Hofstelle würde sich ein Leerstand der 
Scheunen ergeben. Da auf der Hofstelle seit Jahren bereits ein Pflegedienst betrieben wird, 
möchte der Grundstückseigentümer die Flächen der aufzugebenden Hofstelle für soziale und 
gesundheitliche Einrichtungen zur Altenpflege, ggf. für betreutes Wohnen und für altengerechte 
Wohnbebauung entwickeln. 

Für Götterswickerhamm besteht, wie für die anderen Rheindörfer, das Ziel einer behutsamen
Eigenbedarfsentwicklung anhand eines für Götterswickerhamm beschlossenen Leitbildes. Da-
bei haben Umnutzungen bestehender Gebäude Vorrang vor Ausweitungen der Bebauung in
den Außenbereich. Über das o.g. beschleunigte Planverfahren nach § 13 a BauGB soll das 
Planrecht für das 9.251 m² große Hofgrundstück und ein 990 m² großer angrenzender Teilbe-
reich einer landwirtschaftlich genutzten Grünfläche angepasst werden. 

Es ist keine Nachnutzung der Scheunen der aufzugebenden Hofstelle durch einen landwirt-
schaftlichen Betrieb anzunehmen. 

Die ILS Essen GmbH wurde von der Stadt Voerde mit der Erstellung der Artenschutzprüfung I 
beauftragt. 

In dem vorliegenden Gutachten wird überschlägig untersucht, ob Verbotstatbestände gem. § 44 
Abs. 1 BNatSchG durch die Realisierung des Planvorhabens zutreffen und ob eine Arten-
schutzprüfung der Stufe II erforderlich wird. 

E N T W U R F  
 
Stand 21.03.2024



B-Plan Nr. 47 „Götterwickershamm / 4. Änderung Hofverlagerung“ in Voerde
ILS Essen GmbH Artenschutzprüfung I 2 

Januar 2023 

Rote Strichlinie: Plangebiet. Blaue Strichlinie: Untersuchungsgebiet. Darstellung unmaßstäblich. Quelle: 
Geobasis NRW 2022 

Abbildung 1: Übersicht Plangebiet und Untersuchungsgebiet 

1.2 Vorgehensweise 

Die Artenschutzprüfung erfolgt entsprechend den Empfehlungen des LANUV und des MUNLV 
(2008) sowie dem Runderlass des MKULNV vom 06.06.2016, VV-Artenschutz. 

Im Rahmen einer Artenschutzprüfung sind gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG die Tier- und Pflanzen-
arten des Anhangs IV der FFH-RL, die sonstigen streng geschützten Arten und Europäische 
Vogelarten zu betrachten. Das LANUV hat für Nordrhein-Westfalen eine fachlich begründete 
Liste der sogenannten „planungsrelevanten Tier- und Pflanzenarten“ zusammengestellt, welche 
für das vorliegende Gutachten die Grundlage für die Artbetrachtung bildet. 
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In Kapitel 2 werden das Plangebiet, das Untersuchungsgebiet und die Ergebnisse der Ortsbe-
gehung mit Potenzialanalyse beschrieben.  

Zunächst werden die rechtlichen Rahmenbedingungen dargestellt, auf denen die Artenschutz-
prüfung begründet ist (Kap. 3). In Kapitel 4 wird das Vorhaben beschrieben und alle potenziell 
relevanten bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkfaktoren und Auswirkungen als Grundlage 
der weiteren Beurteilung ermittelt (Kap. 4), die im Hinblick auf die Verwirklichung der Planung 
auftreten können. 

In Kapitel 5 werden die durch das Vorhaben potenziell betroffenen, planungsrelevanten Arten 
ermittelt. Die Datengrundlagen hierfür sind die Abfrage des Messtischblattes (MTB) 4405, 
Quadrant 2, Rheinberg, nach potenziell vorkommenden, planungsrelevanten Arten in den im 
Plangebiet und Untersuchungsgebiet vorkommenden Lebensraumtypen, die Auswertung des 
Landschaftsinformationssystem des LANUV (2022) und eine Einsicht beim Fundortkataster des 
LANUV (2022). Es erfolgte eine Ortsbegehung am 11.08.2022. Darüber hinaus erfolgte eine 
Datenabfrage bei der Biologischen Station Kreis Wesel (BSKW 2022). 

Die Ermittlung und Bewertung möglicher Beeinträchtigungen erfolgt verbal-argumentativ und 
wird für die potenziell betroffenen Arten dargelegt. Daraus werden gegebenenfalls die zusätz-
lich erforderlichen, artspezifischen Vermeidungsmaßnahmen und zusätzlich erforderlichen, vor-
gezogenen Ausgleichsmaßnahmen entwickelt. 

Abschließend werden die wesentlichen Prüfergebnisse der artenschutzfachlichen Beurteilung 
für die einzelnen Arten in Kapitel 6 zusammengefasst. Die in Kapitel 6 beschriebenen Empfeh-
lungen sind erforderlich, damit Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG durch die Ver-
wirklichung des Vorhabens nicht zutreffen.  

2 Ergebnisse der Ortsbegehung 
Die Ortsbegehung fand am 11.08.2022 gegen Ende der Hauptbrutzeit europäischer Vogelarten 
bei heißer, sonniger Witterung statt. 

Es wurden alle Gebäude vom Keller über die Fassade bis hin zum Dach untersucht. Die Au-
ßenanlagen mit dem kleinen Wäldchen und dem randlichen Bereich der Obstweide wurden 
ebenfalls über Sichtbeobachtung untersucht. 

Das Plangebiet besteht aus der Hoflage mit den landwirtschaftlichen Gebäuden und den Zu-
fahrten und Lagerplätzen sowie dem Wäldchen im Südwesten auf dem Flurstück 36, der Straße 
„Unterer Hilding“ (Flurstück 233) sowie der Erweiterungsfläche (Obstweide) im Nordosten auf 
dem Flurstück 265 (s. Abb. 2).  
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Rote Strichlinie: Plangebiet. Darstellung unmaßstäblich. Quelle: GEODATEN.NRW 2022 

Abbildung 2: Luftbildübersicht Plangebiet 

2.1 Gebäude 

Die Wirtschaftsgebäude und das Wohngebäude haben verschiedene Funktionen und sind da-
her in unterschiedlicher Bauweise hergestellt. Es gibt ein westliches Wirtschaftsgebäude im 
Zentrum der Hoflage sowie ein südliches Wirtschaftsgebäude an der Straße „Unterer Hilding“, 
dessen südlicher Trakt nicht für die Landwirtschaft genutzt wird. Der Einfachheit halber wird das 
Gebäude aber als südliches Wirtschaftsgebäude zusammengefasst. 

Die Wirtschaftsgebäude weisen zahlreiche Potenziale für Fortpflanzungs- und Ruhestätten pla-
nungsrelevanter Arten auf.  

Wirtschaftsgebäude 

Wohngebäude 

Obstwiese 

Eichengehölz 
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Wirtschaftsgebäude 

7 Rauchschwalbennester fanden sich innerhalb der Wirtschaftsgebäude. An den Außenwänden 
wurden 14 Mehlschwalbennester gezählt.  

Abbildung 3: Rauchschwalbennester innerhalb eines Wirtschaftsgebäudes 
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Abbildung 4: Mehlschwalbennester am südlichen Wirtschaftsgebäude 

Einflugbereich Haussperlinge (roter Pfeil 

Abbildung 5: Giebel mit Haussperlingen am südlichen Wirtschaftsgebäude 
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Im Giebel des südlichen Wirtschaftsgebäudes an der Straße „Unterer Hilbring“ flogen zwei 
Haussperlinge ein. 

Eulen sind in der Hoflage nicht vorhanden. 

Aufgrund der verschiedenen Potenziale für Fledermäuse in und an den Gebäuden sind Vor-
kommen von Fledermäusen nicht auszuschließen, auch wenn vom Bewirtschafter noch keine 
Fledermäuse beobachtet wurden. 

Das südliche Wirtschaftsgebäude ist zweistöckig. Neben der Viehhaltung im unteren Geschoss 
zeigt sich ein ausgedehnter Dachboden, der potenziell Fledermausquartiere vorhalten kann. 

Der Dachboden ist allerdings taghell, so dass eher spaltenbewohnende Fledermäuse erwartet 
werden können. Zudem ist der Dachboden nach unten hin teilweise zum Viehstall geöffnet. Stö-
rungsarme größere Bereich sind nicht vorhanden. 

Abbildung 6: Südlicher Bereich Dachboden südliches Wirtschaftsgebäude 
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Abbildung 7: Nördlicher Bereich Dachboden südlicher Viehstall 

Wohngebäude 

Das Wohngebäude wird vollständig bewohnt. 

Die Fassade des Wohngebäudes ist verputzt und intakt. Nester von Gebäudebrütern wurden 
nicht nachgewiesen. 

Spalten und Verschalungen, in denen Fledermäuse Quartiere beziehen könnten, sind ebenfalls 
nicht vorhanden. 
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Abbildung 8: Fassade Wohngebäude 

Der Keller des Wohngebäudes ist ein Gewölbekeller und in sich abgeschlossen. Hier haben 
sich keine Hinweise auf Überwinterungsquartiere von Fledermäusen durch Kot oder potenzielle 
Verstecke ergeben. Die Wände sind glattrandig oder Ziegelmauerwerk. 

Der Keller wird intensiv genutzt. 
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Abbildung 9: Gewölbekeller 

Der Dachboden war aufgrund der Nutzung nur eingeschränkt begehbar. Hier zeigen sich zahl-
reiche Einflugmöglichkeiten in der Traufe und in der Bedachung. 

Nester von Brutvögeln wurden nicht entdeckt. Haussperlinge wurden nicht verhört. 

Bruten kleinerer Brutvögel wie Meisen oder Hausrotschwänze sind nicht auszuschließen, waren 
aber aufgrund der Jahreszeit – außerhalb der Hauptbrutzeiten – nicht mehr nachweisbar.  

Der Dachboden ist durch die Fenster und Einflugmöglichkeiten hell ausgeleuchtet. Das Vor-
kommen von störungsempfindlichen Fledermäusen wie Langohren oder Myotis-Arten erscheint 
nicht wahrscheinlich, obwohl im Dachstuhl geeignete Hangmöglichkeiten vorhanden sind. 

Ein Vorkommen von spaltenbewohnenden Fledermäusen hingegen ist wahrscheinlich. 
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Abbildung 10: Dachboden Wohnhaus mit Einflugmöglichkeiten 

Abbildung 11: Dachstuhl 
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2.2 Außenanlagen Hoflage 

Die Außenanlagen des bewirtschafteten Bereichs sind überwiegend versiegelt oder teilversie-
gelt. Randlich im Südwesten steht eine Baumreihe aus Bäumen mit geringem bis mittlerem 
Baumholz. Horstbäume wurden nicht beobachtet. Der überwiegende Teil der Bäume ist mit 
Efeu bewachsen. Freie Anflugmöglichkeiten sind hier gering oder nicht vorhanden.  

Nördlich daran grenzt eine Baum-Strauchreihe mit geringem Baumholz an, welche die Hoflage 
in diesem Bereich umfasst. Auch hier sind keine Horstbäume vorhanden. Ausgeprägte Höhlen-
bäume wurden nicht beobachtet. 

Grundsätzlich sind Freibrüter in den Gehölzen zu erwarten. 

 

Abbildung 12: Baum-Strauchhecke als Abgrenzung der Hoflage 

2.3 Eichengehölz 

Südwestlich des Wohngebäudes erstreckt sich ein kleinflächiges Eichengehölz. Die Bäume 
weisen ein geringes bis höchstens mittleres Baumholz auf. Horstbäume wurden nicht beobach-
tet. Der überwiegende Teil der Bäume ist mit Efeu bewachsen. Freie Anflugmöglichkeiten sind 
hier gering oder nicht vorhanden.  

Der Wald ist von starkem Unterholz bestimmt und war daher nicht begehbar. 

Grundsätzlich sind Freibrüter zu erwarten. Ob hier gegebenenfalls Spalten- oder Höhlenstruktu-
ren für Fledermäuse vorhanden sind, ließ sich zum jetzigen Zeitpunkt bei voller Belaubung nicht 
beurteilen. Diese sind eher an Bäumen zu erwarten, deren Stämme nicht von Efeu bewachsen 
sind. 
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Abbildung 13: Eichengehölz 

2.4 Obstweide 

Die Fläche wird beweidet. Die Bäume auf der Obstweide sind verschiedenen Alters. Die Kronen 
älterer Bäume sind durch Schnittmaßnahmen reduziert. Es sind keine Höhlenbäume vorhan-
den. Kleinere Stammrisse sind verheilt und zeigen keine nennenswerten Höhlungen. 

Grundsätzlich sind Freibrüter zu erwarten. Potenziale für Fledermäuse oder Höhlenbrüter sind 
im zu beanspruchenden Bereich nicht vorhanden. 
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Abbildung 14: Blick auf die Obstweide 

3 Rechtliche Rahmenbedingungen 

3.1 Gesetzliche Grundlagen 

Der Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten vor Beeinträchtigungen durch den Menschen 
ist im BNatSchG in den Bestimmungen der §§ 44 und 45 BNatSchG verankert.  

Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Artennachzustellen, sie zu fangen, zu 
verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 
beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten wäh-
rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 
erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der 
Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 
Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 
aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

Nachfolgend werden einige Begrifflichkeiten zu den o. g. Verbotstatbeständen erläutert. 
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Nicht alle Teillebensstätten einer Tierpopulation sind geschützt. Im Gegensatz zu Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten unterliegen Nahrungs- und Jagdhabitate sowie Wanderkorridore 
nicht den besonderen artenschutzrechtlichen Bestimmungen. Etwas anderes gilt nur dann, 
wenn eine Fortpflanzungs- oder Ruhestätte in ihrer Funktion auf den Erhalt angewiesen ist und 
auch sie einen essenziellen Habitatbestandteil darstellen. Regelmäßig genutzte Raststätten 
fallen hingegen grundsätzlich unter den gesetzlichen Schutz. 

Bei Vorliegen von Verbotstatbeständen im Sinne des § 44 Abs. 1 BNatSchG können arten-
schutzrechtliche Verbote im Wege von Ausnahmennach § 45 Abs. 7 BNatSchG überwunden 
werden. 

Die nach Landesrecht zuständigen Behörden können gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG von den 
Verboten des § 44 BNatSchG im Einzelfall Ausnahmen zulassen 

• zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheblicher 
wirtschaftlicher Schäden, 

• zum Schutz der heimischen Tier- und Pflanzenwelt, 
• für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesem Zwecke 

dienende Maßnahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung, 
• im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit einschließlich 

der Landesverteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung oder maßgeblich günsti-
gen Auswirkungen auf die Umwelt oder 

• aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses ein-
schließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art. 

Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht gegeben sind 
und sich der Erhaltungszustand der Population einer Art nicht verschlechtert. Art. 16 Abs. 3 der 
FFH-Richtlinie und Art. 9 Abs. 2 der Vogelschutzrichtlinie (VS-RL) müssen beachtet werden. 

Für nach § 15 Absatz 1 unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe in Natur und Land-
schaft, die nach § 17 Absatz 1 oder Absatz 3 zugelassen oder von einer Behörde durchgeführt 
werden, sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1 gelten die Zugriffs-, Besitz- und 
Vermarktungsverbote nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5. Sind in Anhang IV Buchstabe a der 
Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische Vogelarten oder solche Arten betrof-
fen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgeführt sind, liegt ein Ver-
stoß gegen 

1. das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die Be-
einträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsrisiko 
für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese Beeinträchtigung 
bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen nicht vermie-
den werden kann, 

2. das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme, Be-
schädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Absatz 1 Nummer 1 nicht 
vor, wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maß-
nahme, die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer Entwick-
lungsformen vor Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhaltung der öko-
logischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 
gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind, 
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3. das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von 
dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen 
Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. 

Für Pflanzen der in Anhang IV Buchstabe b der FFH-Richtlinie aufgeführten Arten gilt Entspre-
chendes.  

Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung ei-
nes Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbo-
te vor (§ 44 Abs. 5 BNatSchG). 

Es wird davon ausgegangen, dass bei den sonstigen, nicht planungsrelevanten europäischen 
Vogelarten wegen ihrer Anpassungsfähigkeit und des landesweit günstigen Erhaltungs-
zustandes („Allerweltsarten“) bei Eingriffen unter Beachtung allgemeiner Vermeidungs-
maßnahmen nicht gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG verstoßen wird, sodass – ent-
sprechend der VV Artenschutz – von der Durchführung einer vertiefenden Art-für-Art-
Betrachtung abgesehen wird. 

3.2 Planerische Vorgaben 

Das Plangebiet liegt außerhalb von Schutzgebieten oder Biotop-Verbundflächen. Im Untersu-
chungsgebiet sind keine Fundpunkte planungsrelevanter Arten gemeldet.  

In mindestens 100 m Entfernung nördlich des Plangebietes beginnt das Europäische Vogel-
schutzgebiet DE-4203 VSG Unterer Niederrhein. Hierfür sind zahlreiche Brutvögel, Rastvögel 
und Überwinterungsgäste gemeldet.  

Im Rahmen der Datenabfrage bei der BSKW (2022) liegen Daten zu Arten für das Untersu-
chungsgebiet und das Vogelschutzgebiet vor, die im Weiteren geprüft werden.  

4 Vorhabensbeschreibung 

4.1 Technische Beschreibung 

Auf der Hofstelle wird seit Jahren ein Pflegedienst betrieben. Da auf der Hofstelle seit Jahren 
bereits ein Pflegedienst betrieben wird, möchte der Grundstückseigentümer die Flächen der 
aufzugebenden Hofstelle für soziale und gesundheitliche Einrichtungen zur Altenpflege, ggf. für 
betreutes Wohnen und für altengerechte Wohnbebauung entwickeln. 

Über das beschleunigte Planverfahren nach § 13 a BauGB soll das Planrecht für das 9.251 m² 
große Hofgrundstück und ein 990 m² großer angrenzender Teilbereich einer landwirtschaftlich 
genutzten Grünfläche angepasst werden. 

Es ist keine Nachnutzung der Scheunen der aufzugebenden Hofstelle durch einen landwirt-
schaftlichen Betrieb anzunehmen.  

Im Bebauungsplan werden eine Eingrünung durch eine heimische Laubhecke und Festsetzun-
gen zu Artenschutzmaßnahmen (z.B. Nistkästen Schwalben und Fledermauskästen) vorgese-
hen.  

E N T W U R F  
 
Stand 21.03.2024



 B-Plan Nr. 47 „Götterwickershamm / 4. Änderung Hofverlagerung“ in Voerde 

ILS Essen GmbH Artenschutzprüfung I 17 

Januar 2023 

Eine konkrete Planung liegt noch nicht vor. Bei der Betrachtung wird im Worst-Case davon aus-
gegangen, dass alle Gebäude entfernt werden. Darüber hinaus wird das kleinflächige Eichen-
gehölz entfallen. Es ist weiterhin zu erwarten, dass punktuell Kleingehölze entfallen. Der durch 
Rangierflächen geprägte Außenbereich soll entsiegelt werden, so dass die Versiegelungsrate 
reduziert wird. 

4.2 Vorbelastungen 

Das Plangebiet unterliegt in der Hoflage einer intensiven landwirtschaftlichen Nutzung und der 
Wohnnutzung. Die Hoflage ist überwiegend versiegelt oder teilversiegelt. Siedlungsbedingte 
Wirkfaktoren wie Lärm, Licht und Beunruhigungen durch Menschen sind bereits vorhanden. Die 
randlich anschließenden Flächen – Eichengehölz und Obstweide – unterliegen randlich diesen 
Wirkfaktoren.   

4.3 Beschreibung der relevanten Wirkfaktoren und potenziellen Auswirkun-
gen 

Zur nachfolgenden Beurteilung der artenschutzfachlichen Belange werden im Weiteren die po-
tenziellen zusätzlichen bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkfaktoren ermittelt.  

Als vorhabenbedingte Wirkfaktoren werden im vorliegenden Gutachten alle relevanten Einfluss-
größen beschrieben, die sich direkt oder indirekt auf planungsrelevante Arten und ihre Lebens-
räume auswirken können. Hinsichtlich der Betrachtung der baubedingten Wirkfaktoren und po-
tenziellen Auswirkungen wird eine ordnungsgemäße Bauausführung entsprechend dem Stand 
der Technik vorausgesetzt. 

Baubedingte Wirkfaktoren bewirken mit dem Bau verbundene und somit zeitlich begrenzt ent-
stehende Auswirkungen (z.B. Baufeldräumung, Lärm-, Staub- und Schadstoffemissionen durch 
Fahrzeuge und Maschinen). Das heißt, dass diese Auswirkungen i. d. R. temporär wirken, unter 
Umständen aber auch zu dauerhaften Verlusten z.B. von Individuen, Populationen oder von 
nicht ausgleichbaren Lebensraumstrukturen führen können. 

Anlagebedingte Wirkfaktoren bewirken dauerhafte Auswirkungen, z. B. eine Kulissenwirkung 
durch Gebäudehöhen oder die Ausgestaltung der Außenanlagen. 

Betriebsbedingte Wirkfaktoren können dauerhafte, periodische oder episodische Auswirkun-
gen bewirken. Dazu gehören z. B. Lärm- und Lichtimmissionen im Zusammenhang mit der ver-
kehrlichen Erschließung. 

4.3.1 Baubedingte Wirkfaktoren und potenzielle Auswirkungen 

Wirkfaktor Potenzielle Auswirkungen 

Baufeldräumung / bauzeitliche Flächeninan-
spruchnahme im Plangebiet 

• Abbruch der Gebäude 

• Entfernung von Gehölzen 

• Abschieben der Vegetationsdecke / Auf-

• Verletzung/Tötung planungsrelevanter 
Arten 

• Entnahme/Beschädigung/Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

• Temporärer Verlust ökologischer Funkti-
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brechen des Belags onen im räumlichen Zusammenhang 

Dieser Wirkfaktor wird im Weiteren betrachtet. 

Es ist nicht auszuschließen, dass durch die Baufeldräumung Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
oder essenzielle Habitatbestandteile entnommen, beschädigt oder zerstört werden. Des Weite-
ren ist eine Verletzung oder Tötung planungsrelevanter Arten in ihren Fortpflanzungs- und Ru-
hestätten möglich. Daher wird dieser Wirkfaktor in Kapitel 5 weiter betrachtet.  

Eine bauzeitliche Inanspruchnahme von Flächen, die über das Plangebiet hinausgehen, ist zur-
zeit nicht bekannt. 

Wirkfaktor Potenzielle Auswirkungen 

Bauzeitliche Schadstoffeinträge in Boden / 
Wasser aus dem Plangebiet in das Untersu-
chungsgebiet. 

• Verletzung/Tötung planungsrelevanter 
Arten 

• Beschädigung/Zerstörung von Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten 

• Temporärer Verlust ökologischer Funkti-
onen im räumlichen Zusammenhang 

Durch baubedingte Schadstoffeinträge in Boden und Wasser könnten planungsrelevante Arten 
in ihren Lebensräumen verletzt oder getötet werden. Des Weiteren wäre eine Beschädigung 
oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten durch den Schadstoffeintrag denkbar. 

Das Risiko des Eintrags von Grundwasser gefährdenden Stoffen wie Öl, Benzin oder Diesel-
kraftstoff über die Wirkpfade Boden / Wasser ist bei Zugrundelegung eines ordnungsgemäßen 
Baubetriebs, die Verwendung biologisch abbaubarer Öle und Schmierstoffe sowie eine ord-
nungsgemäße Lagerung und Handhabung von Schmiermitteln und Betriebsstoffen im Bereich 
der Bauflächen aber nicht zu erwarten. Diese Regelungen werden im Landschaftspflegerischen 
Begleitplan beschrieben und werden somit Bestandteil der Bauausführung. In Notfällen greifen 
entsprechende Bestimmungen und Sicherungsmaßnahmen wie z. B. absorbierende Mittel für 
Betriebsstoffe, die im Rahmen der Bauabwicklung geregelt werden. 

Es wird davon ausgegangen, dass mit der Umsetzung der bauleitplanerischen Ziele (Bebau-
ung) die Infrastruktur der Oberflächenentwässerung und eine entsprechende Notfallvorsorge 
bereits angelegt sind. Beeinträchtigungen planungsrelevanter Arten und deren Lebensräume 
sind daher im Rahmen des ordnungsgemäßen Bauablaufs nicht zu erwarten. Der Wirkfaktor 
wird daher nicht weiter untersucht. 
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Wirkfaktor Potenzielle Auswirkungen 

Störungen u. a. durch bauzeitliche Lärm- und 
Lichtimmissionen, Erschütterungen und Beun-
ruhigungen durch Menschen 

• Temporäre Störungen planungsrelevan-
ter Arten während der Fortpflanzungs-, 
Aufzuchts-, Mauser-, Überwinterungs- 
und Wanderungszeiten 

• Beunruhigungen/Vertreibung planungsre-
levanter Arten, Aufgabe/Verlust von Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten, Aufga-
be/Verlust von Mauser-, Überwinterungs- 
und Wandergebieten 

• Verletzung/Tötung planungsrelevanter 
Arten 

• Temporärer Verlust ökologischer Funkti-
onen im räumlichen Zusammenhang 

Dieser Wirkfaktor wird im Weiteren betrachtet. 

Durch bauzeitliche Störungen während der Bauphase können planungsrelevante Arten, die 
empfindlich auf optische und akustische Reize reagieren, temporär beunruhigt oder vertrieben 
werden. Temporäre Störungen können bis zur dauerhaften Aufgabe bzw. zum Verlust von Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten führen. In diesem Zusammenhang ist ein Verlust von Entwick-
lungsformen der Tiere wie Eier oder Jungtiere nicht auszuschließen, wenn die Fortpflanzung 
unterbrochen oder abgebrochen wird. Hierbei besteht ein unmittelbarer Zusammenhang zwi-
schen den Verbotstatbeständen von § 44 Abs. 1 und Abs. 2 BNatSchG. Erhebliche Störungen 
können eine Veränderung des Erhaltungszustandes der lokalen Population planungsrelevanter 
Arten bewirken, insbesondere bei lokalen Schwerpunktvorkommen, Seltenheit oder besonderen 
Empfindlichkeiten der Tiere.  

Mögliche optische und akustische Störungen können durch folgende bauzeitliche Tätigkeiten 
ausgelöst werden: 

• Baufeldfreimachung, 

• Errichtung von Gebäuden  

Alle anderen bauzeitlichen Tätigkeiten werden nachfolgend untersucht. 

Dieser Wirkfaktor wird in Kapitel 5 weiter betrachtet. 
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4.3.2 Anlagebedingte Wirkfaktoren und potenzielle Auswirkungen 

Wirkfaktor Potenzielle Auswirkungen 

Dauerhafte Flächeninanspruchnahme im Plan-
gebiet 

 

• Veränderung,  Überformung / Entwertung 
von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
planungsrelevanter Arten 

• Veränderung von ökologischen Funktio-
nen im räumlichen Zusammenhang 

Dieser Wirkfaktor wird im Weiteren betrachtet. 

Die anlagebedingte Flächeninanspruchnahme durch das Vorhaben bedeutet eine dauerhafte 
Veränderung der Flächennutzung und kann einen dauerhaften Verlust sowie eine Entwertung 
vorhandener Habitatstrukturen bedeuten. Im Gegensatz dazu werden bauzeitlich veränderte 
Flächen wiederhergestellt und können ihre ursprüngliche Funktion z. T. wieder aufnehmen. Ins-
gesamt bedeutet Verwirklichung der Planung lediglich in den Gehölzflächen und bislang unver-
siegelten Flächen eine Änderung der Flächennutzung. Allerdings kann durch der Abbruch und 
der Neubau von Gebäuden eine Änderung im Bestand an Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
planungsrelevanter Arten bedeuten. 

Es ist nicht auszuschließen, dass Fortpflanzungs- und Ruhestätten planungsrelevanter Arten 
entfallen oder verändert werden. Dadurch sind Auswirkungen auf den Erhaltungszustand der 
lokalen Population einer Art und eine Veränderung von ökologischen Funktionen im räumlichen 
Zusammenhang potenziell möglich. 

Daher wird dieser Wirkfaktor in Kapitel 5 weiter betrachtet. 

Wirkfaktor Potenzielle Auswirkungen 

Kulissenwirkung 

• Gebäudehöhe 

 

 

 

• Veränderung,  Überformung / Entwertung 
von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
planungsrelevanter Arten 

• Vertreibung planungsrelevanter Arten, 
Aufgabe/Verlust von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten, Aufgabe/Verlust von Mau-
ser-, Überwinterungs- und Wandergebie-
ten 

• Veränderung von ökologischen Funktio-
nen im räumlichen Zusammenhang 

Da im Bestand und im Bereich angrenzender vertikaler Strukturen gebaut wird, sind keine we-
sentlichen Kulissenwirkungen zu erwarten, die Auswirkungen auf Arten haben könnten, welche 
auf vertikale Strukturen mit einem Meideverhalten des Raumes reagieren. Dieser Wirkfaktor 
wird nicht weiter betrachtet. 
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4.3.3 Betriebsbedingte Wirkfaktoren und deren potenzielle Auswirkungen 

Im Folgenden werden die betriebsbedingten Wirkfaktoren betrachtet, die im Rahmen der Bau-
leitplanung auftreten können. 

Wirkfaktor  Potenzielle Auswirkungen 

Lärm- und Lichtimmissionen  

• Anliegerverkehr,  

• Gebäudebeleuchtung 

• Störungen planungsrelevanter Arten wäh-
rend der Fortpflanzungs-, Aufzuchts-, 
Mauser-, Überwinterungs- und Wande-
rungszeiten 

• Beunruhigungen/Vertreibung planungsre-
levanter Arten, Aufgabe/Verlust von Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten, Aufga-
be/Verlust von Mauser-, Überwinterungs- 
und Wandergebieten 

• Verletzung/Tötung planungsrelevanter Ar-
ten 

• Veränderungen ökologischer Funktionen 
im räumlichen Zusammenhang 

Dieser Wirkfaktor wird im Weiteren betrachtet. 

Da im Bestand und innerhalb einer bestehenden Nutzung gebaut wird, sind keine wesentlichen 
betrieblichen Auswirkungen durch den Anliegerverkehr zu erwarten. Lediglich eine Intensivie-
rung der Beleuchtungseinrichtungen könnte Auswirkungen auf Insekten, Vögel oder Fleder-
mäuse bewirken. Daher wird dieser Wirkfaktor in Kapitel 5 weiter betrachtet. 

Wirkfaktor (Hafenbetrieb) Potenzielle Auswirkungen 

Schadstoffeinträge in Boden und Wasser • Verletzung/Tötung planungsrelevanter Ar-
ten 

• Beschädigung/Zerstörung von Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten 

• Temporärer Verlust ökologischer Funktio-
nen im räumlichen Zusammenhang 

Es wird davon ausgegangen, dass das Niederschlagswasser ordnungsgemäß und gemäß dem 
Stand der Technik entsorgt wird und Maßnahmen zum Gewässerschutz eingehalten werden. 

Der Wirkfaktor wird nicht weiter betrachtet. 

4.4 Darstellung der wesentlichen Wirkfaktoren  

Die wesentlichen Wirkfaktoren sind: 

• Baufeldräumung / Bauzeitliche Flächeninanspruchnahme  
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• Störungen u. a. durch bauzeitliche Lärm- und Lichtimmissionen, Erschütterungen 
und Beunruhigungen durch Menschen 

• Dauerhafte Flächeninanspruchnahme im Plangebiet 

• Betriebliche Lichtimmissionen 

5 Potenziell betroffene Arten 

Allgemeine Vorbemerkungen 

Die Datengrundlagen für die Ermittlung der Betroffenheit sind die Abfrage des Messtischblattes 
(MTB) 4405, Quadrant 2, Rheinberg, nach potenziell vorkommenden, planungsrelevanten Arten 
in den im Plangebiet und Untersuchungsgebiet vorkommenden Lebensraumtypen, die Auswer-
tung des Landschaftsinformationssystem des LANUV (2022) und eine Einsicht beim Fundortka-
taster des LANUV (2022). Es erfolgte eine Ortsbegehung am 11.08.2022. Darüber hinaus er-
folgte eine Datenabfrage bei der Biologischen Station Kreis Wesel (BSKW 2022, Rückmeldung 
am 21.11.2022). 

Hinweise auf planungsrelevante Pflanzenarten im Plangebiet liegen nicht vor und sind aufgrund 
der Nutzungen nicht zu erwarten. Verbotstatbestände gem. § 44 (1) Nr. 4 BNatSchG treffen 
demnach nicht zu. 

Ausgehend von der Abfrage des Messtischblattes und den Angaben Dritter sowie aus der Orts-
begehung kann zunächst von insgesamt 74 Tierarten aus den Artengruppen 

• Fledermäuse und 
• Vögel  

ausgegangen werden.  

Im Folgenden werden die durch das Vorhaben potenziell betroffenen Arten aus dem Plangebiet 
und Untersuchungsgebiet ermittelt und im Zusammenhang mit den zu erwartenden Wirkfakto-
ren aufgeführt.  

5.1 Säugetiere  

5.1.1 Fledermäuse 

Die Abfrage des Messtischblattes weist auf potenzielle Vorkommen von sechs Fledermausarten 
hin. 

Überwiegend baumbewohnende Fledermausarten 

Ausgeprägte Höhlenbäume sind im Plangebiet nicht vorhanden. Aufgrund der Belaubung waren 
die Gehölze nicht einsehbar. Dennoch können kleinere Baumhöhlen oder Bäume mit Rinden-
spalten im Eichengehölz oder in Bäumen am südwestlichen Rand der Hoflage vorhanden sein, 
in denen folgende Arten tageweise vorkommen könnten: 
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• Abendsegler (Sommer- und Winterquartiere vor allem in Baumhöhlen in Wäldern und 
Parklandschaften, Nutzung von mehreren Quartieren im Verbund; Winterquartiere über-
wiegend in den Niederlanden), 

• Fransenfledermaus (Unterholzreichen Laubwäldern mit lückigem Baumbestand, Som-
merquartiere in Baumhöhlen und unter Rindenspalten; Felsüberwinterer), 

• Rauhautfledermaus (Laub- und Kiefernwälder, insbesondere Auwaldgebiete in Niede-
rungen größerer Flüsse;  Sommer- und Paarungsquartiere bevorzugt in Spaltenverste-
cken an Bäumen im Wald oder an Waldrändern in Gewässernähe; auch in Baumhöhlen, 
Fledermauskästen, Jagdkanzeln, seltener Holzstapel oder waldnahe Gebäudequartiere; 
auf dem Durchzug),  

• Wasserfledermaus (Strukturreiche Landschaften mit einem hohen Gewässer- und 
Waldanteil; Wochenstuben und Sommerquartiere fast ausschließlich in Baumhöhlen, 
seltener Spaltenquartiere; Überwinterung in unterirdischen Verstecken). 

Bauzeitliche Störungen und ein baubedingter Individuenverlust sind nicht auszuschließen, soll-
ten die Bäume während der Anwesenheit der Tiere in den Sommerquartieren (zumeist 
März/April bis August/September) entfernt werden.  

Dauerhafte Quartiere von Abendsegler und Wasserfledermaus sind allerdings nicht zu erwar-
ten, da diese Tiere in größeren Baumhöhlen vorkommen. Darüber hinaus sind anlagebedingte 
Verluste von Quartieren von Fransenfledermaus und Rauhautfledermaus in Bäumen Rinden-
struktur und Baumspalten möglich. 

Die Zwergfledermaus ist zwar eine überwiegend gebäudebewohnende Art. Sie kommt aber 
auch, zwar seltener, in Baumhöhlen vor.  

Bei der Zwergfledermaus sind baubedingte Auswirkungen mit bauzeitlichen Störungen und 
baubedingten Individuenverlusten nicht auszuschließen, sollten die Bäume in Anwesenheit der 
Tiere, zumeist ab März/April bis September, entfernt werden. Anlagebedingte Verluste von Ta-
gesquartieren sind ebenfalls nicht auszuschließen. 

Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG für die zuvor genannten Arten treffen potenzi-
ell zu. 

Überwiegend gebäudebewohnende Fledermausarten 

Als gebäudebewohnende Arten könnten vorkommen: 

• Breitflügelfledermaus (Siedlungsfledermaus, in Spaltenverstecken oder Hohlräumen 
von Gebäuden (z. B. Fassadenverkleidungen, Zwischendecken, Dachböden, Dachpfan-
nen); einzelne Männchen auch in Baumhöhlen, Nistkästen oder Holzstapeln, Winter-
quartiere in Spaltenverstecken an und in Gebäuden, Bäumen und Felsen sowie Stollen 
oder Höhlen),  

• Fransenfledermaus (Neben Baumquartieren auch in Dachböden und Viehställen, dort 
vor allem in Spalten und Zapfenlöchern), 

• Zwergfledermaus (Sommerquartiere und Wochenstuben fast ausschließlich Spalten-
verstecke an und in Gebäuden; in Hohlräumen unter Dachpfannen, Flachdächern, hinter 
Wandverkleidungen, in Mauerspalten oder auf Dachböden; Winterquartiere in oberirdi-
schen Spaltenverstecken in und an Gebäuden, in natürlichen Felsspalten sowie unterir-
dischen Quartieren in Kellern oder Stollen) 
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Aufgrund der angetroffenen Strukturen in den Wirtschaftsgebäuden sind Vorkommen der oben 
genannten Arten nicht grundsätzlich auszuschließen. Auch an den Dachtraufen haben sich Be-
reiche gezeigt, wo Tiere einfliegen könnten. Darauf weisen die Vorkommen des Haussperlings 
auf der Giebelseite des südlichen Wirtschaftsgebäudes hin. Einzelne Tiere könnten auch im 
Dachboden des Wohngebäudes einfliegen. 

Aufgrund der geringen Größe der Spalten sind Massenquartiere während der Überwinterung 
hier nicht zu erwarten. Dennoch könnten einzelne Tiere während des Winters, je nach Witte-
rung, hier vorkommen. 

Bauzeitliche Störungen bei einem Abbruch der Gebäude während der Anwesenheit der Tiere 
und Individuenverluste (zumeist März/April bis August/September) sowie ein anlagebedingter 
Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten für diese Arten sind potenziell möglich. Verbots-
tatbestände gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG treffen potenziell zu. 

Leitlinien 

Im Plangebiet werden abschnittsweise Gehölzflächen entfernt, die den Arten als Leitlinien die-
nen können. Das betrifft insbesondere die überwiegend strukturgebunden fliegenden Arten, zu 
denen die vorgenannten Arten zählen, außer den Arten Abendsegler, Breitflügelfledermaus und 
Zwergfledermaus (teilweise). Demgegenüber stehen die Neupflanzungen von Gehölzen und die 
verbleibenden Leitlinien, z. B. die Baumreihe an der Straße „Unterer Hilding“. Ökologische 
Funktionen im räumlichen Zusammenhang bleiben somit erhalten. 

Lichtimmissionen 

Das Plangebiet liegt innerhalb einer durch Landwirtschaft geprägten Siedlungsrandlage. Sied-
lungsbedingte Vorbelastungen sind vorhanden. 

Durch die neue Bebauung sind zusätzliche Lichtimmissionen zu erwarten. Je nach Wahl der 
Leuchtmittel können Insekten aus diesen Flächen angelockt werden und in der Fortpflanzung 
derart gestört werden, dass die Nahrungsflächen für Fledermäuse entwertet werden. 

Zudem reagieren Fledermäuse, unabhängig von der Art, empfindlich auf Anleuchten der Quar-
tiere.  

Die Gattung Myotis (hier Fransenfledermaus und Wasserfledermaus) reagiert zudem allgemein 
empfindlich auf Lichtimmissionen (s. BRINKMANN et al. 2012) und zeigt ein Meideverhalten 
gegenüber beleuchteten Bereichen. Eine erhebliche Störung durch betriebsbedingte Wirkfakto-
ren ist daher potenziell zu erwarten. 

Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG treffen potenziell zu. 

5.1.2 Nagetiere 

Im Messtischblatt werden Vorkommen des Europäischen Bibers genannt. Geeignete Lebens-
räume sind Bach- und Flussauen, Entwässerungsgräben, Altarme, Seen, Teichanlagen sowie 
Abgrabungsgewässer (LANUV 2023). Aufgrund fehlender Lebensraumstrukturen im Plangebiet 
und in den umgebenden Nutzungen sind ein Vorkommen und eine Betroffenheit der Art auszu-
schließen. 
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Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG treffen nicht zu. 

5.2 Vögel 

Das Messtischblatt nennt die potenziellen Vorkommen von 66 Vogelarten, von denen die meis-
ten der Arten aufgrund ihrer Seltenheit und der besonderen Lebensraumansprüche im Vogel-
schutzgebiet Unterer Niederrhein zu erwarten sind. Die BSKW (2022) und die Ortsbegehung 
am 11.08.2022 haben die Vorkommen von acht Vogelarten aus dieser Liste im Untersuchungs-
gebiet bestätigt. Zwei weitere Arten wurden zusätzlich von der BSKW (2022) gemeldet. Inwie-
weit Bezüge zum Plangebiet bestehen, wird im Folgenden betrachtet.  

5.2.1 Brutvögel 

Nachfolgend werden die Arten nach ihren Lebensraumansprüchen gemäß LANUV (2023) ein-
geteilt.  

5.2.1.1 Offenlandarten 

Die nachfolgenden Vogelarten brüten in offenen, extensiv genutzten Grünlandflächen und ex-
tensiv genutzten Ackerlandschaften.  

• Feldlerche (Ackerland, extensiv genutzte Grünländer und Brachen sowie größere Hei-
degebiete), 

• Kiebitz (offene Grünlandgebiete, bevorzugt feuchte, extensiv genutzte Wiesen und 
Weiden; verstärkt auch Ackerland), 

• Rebhuhn (offene, gerne auch kleinräumig strukturierte Kulturlandschaften mit Ackerflä-
chen, Brachen und Grünländern; wesentliche Habitatbestandteile sind Acker- und Wie-
senränder, Feld- und Wegraine sowie unbefestigte Feldwege), 

• Wachtel (Offene, gehölzarme Kulturlandschaften mit ausgedehnten Ackerflächen; in  
Ackerbrachen, Getreidefeldern (v.a. Wintergetreide, Luzerne und Klee) und Grünländer 
mit hoher Krautschicht und ausreichend Deckung; wichtige Habitatbestandteile sind 
Weg- und Ackerraine sowie unbefestigte Wege),  

• Wachtelkönig (Offene bis halboffene Niederungslandschaften der Fluss- und Talauen 
sowie Niedermoore und hochwüchsige Feuchtwiesen; auch in großräumigen Ackerbau-
gebieten), 

• Wiesenpieper (Extensiv genutzte, frische bis feuchte Dauergrünländer, Heideflächen 
und Moore; auch Kahlschläge, Windwurfflächen sowie Brachen)  

Diese sind im Plangebiet und den angrenzenden Flächen nicht vorhanden. Ein Vorkommen und 
eine Betroffenheit der Arten sind nicht zu erwarten. Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 
BNatSchG treffen nicht zu. 

5.2.1.2 Brutvögel der Brachflächen mit Gehölzen 

Im Messtischblatt werden folgende Arten aufgeführt: 

• Feldschwirl (Gebüschreiche, feuchte Extensivgrünländer, größere Waldlichtungen, 
grasreiche Heidegebiete sowie Verlandungszonen von Gewässern; selten in Getreide-
feldern), 
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• Schwarzkehlchen (Magere Offenlandbereiche mit kleinen Gebüschen, Hochstauden, 
strukturreichen Säumen und Gräben; in Grünlandflächen, Moore und Heiden sowie 
Brach- und Ruderalflächen). 

Aufgrund fehlender Lebensraumstrukturen und der Siedlungslage mit Prädatorengefahr sind 
Brutvorkommen der Arten im Plangebiet und in den angrenzenden Bereichen nicht zu erwarten. 
Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG treffen nicht zu. 

5.2.1.3 Brutvögel der halboffenen Landschaft  

Das Plangebiet liegt in einer Siedlungsrandlage, die bereits ländlich geprägt ist. Horstbäume 
wurden nicht beobachtet. Bäume mit ausgeprägten Baumhöhlen und freiem Anflug sind eben-
falls nicht vorhanden. Nistkästen an Bäumen wurden im Plangebiet nicht beobachtet. 

Folgende Arten sind im Plangebiet als Brutvögel daher nicht zu erwarten: 

• Baumfalke (Halboffene, strukturreiche Kulturlandschaften mit Feuchtwiesen, Moo-
ren, Heiden sowie Gewässern; Meidung großflächiger, geschlossener Waldgebiete; 
Brutplatz in lichten Altholzbeständen (häufig 80-100jährige Kiefernwälder), in Feld-
gehölzen, Baumreihen oder an Waldrändern; Folgenutzer alter Krähennester),  

• Kuckuck (In fast allen Lebensräumen, bevorzugt in Parklandschaften, Heide- und 
Moorgebieten, lichten Wäldern sowie an Siedlungsrändern und auf Industriebrachen), 

• Mäusebussard (Nahezu alle Lebensräume der Kulturlandschaft, bevorzugt Randberei-
che von Waldgebieten, Feldgehölze sowie Baumgruppen und Einzelbäume), 

• Saatkrähe (Koloniebrüter; halboffene Kulturlandschaften mit Feldgehölzen, Baumgrup-
pen und Dauergrünland; auch in Siedlungsgebieten und Parkanlagen), 

• Sperber (In abwechslungsreichen, gehölzreichen Kulturlandschaften mit einem ausrei-
chenden Nahrungsangebot an Kleinvögeln; bevorzugt halboffene Parklandschaften mit 
kleinen Waldinseln, Feldgehölzen und Gebüschen; bevorzugt Brutplatz in Nadelgehöl-
zen, selten in Laubwaldbeständen), 

• Turmfalke (Felsnischen und Halbhöhlen an natürlichen Felswänden, Steinbrüchen oder 
Gebäuden (z.B. an Hochhäusern, Scheunen, Ruinen, Brücken), auch alte Krähennester 
in Bäumen; regelmäßig auch in Nistkästen),  

• Waldkauz (Reich strukturierten Kulturlandschaften mit einem guten Nahrungsangebot, 
ausgesprochen reviertreu; in lichten und lückigen Altholzbeständen in Laub- und 
Mischwäldern, Parkanlagen, Gärten oder Friedhöfen mit gutem Angebot an Höhlen), 

• Waldohreule (Halboffene Parklandschaften mit kleinen Feldgehölzen, Baumgruppen 
und Waldrändern, Folgenutzer alter Horste von vor allem Rabenkrähe, Elster, Mäuse-
bussard und Ringeltaube). 
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Der Mäusebussard wurde mit jeweils einem Brutpaar in den Jahren 2017 und 2020 im Unter-
suchungsgebiet von der BSKW (2022) festgestellt. Ein Paar brütete in 450 m Entfernung am 
Voerder Leitgraben nordöstlich des Plangebietes und das andere Paar in rund 530 m Entfer-
nung in Gehölzen der Feldflur nördlich des Plangebietes. Aufgrund der Entfernung ist eine Be-
troffenheit der Art nicht zu erwarten. Horstbäume wurden im Plangebiet nicht festgestellt. 

Die Nachtigall brütet in gebüschreichen Rändern von Laub- und Mischwäldern, in Feldgehöl-
zen, Gebüschen, Hecken sowie naturnahen Parkanlagen und Dämmen. Sie sucht die Nähe zu 
Gewässern, Feuchtgebieten oder Auen. Das Nest wird in dichtem Gestrüpp angelegt. Grund-
sätzlich ist das unterholzreiche Eichengehölz für die Nachtigall als Brutplatz geeignet. Hinweise 
auf Vorkommen im Plan- und Untersuchungsgebiet liegen allerdings nicht vor. 

Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG treffen nicht zu. 

5.2.1.4 Gebäudebrüter und Arten der bäuerlichen Kulturlandschaft 

Die Abfrage des Messtischblattes meldet potenzielle Vorkommen von: 

• Bluthänfling  (Offene mit Hecken, Sträuchern oder jungen Koniferen bewachsene Flä-
chen und einer samentragenden Krautschicht; z.B. heckenreiche Agrarlandschaften, 
Heide-, Ödland- und Ruderalflächen; aber auch in urbanen Lebensräumen wie Gärten, 
Parkanlagen und Friedhöfe), 

• Feldsperling (Halboffene Agrarlandschaften mit einem hohen Grünlandanteil, Obstwie-
sen, Feldgehölzen und Waldrändern, Obst- und Gemüsegärten oder Parkanlagen; Brut-
plätze in Specht- oder Faulhöhlen, Gebäudenischen, aber auch Nistkästen; Siedlungen 
meidend),  

• Gartenrotschwanz (Reich strukturierte Dorflandschaften mit alten Obstwiesen und -
weiden sowie in Feldgehölzen, Alleen, Auengehölzen und lichten, alten Mischwäldern; in 
Randbereichen von größeren Heidelandschaften und in sandigen Kiefernwälder), 

• Mehlschwalbe (Frei stehende, große und mehrstöckige Einzelgebäude in Dörfern und 
Städten; an den Außenwänden von Gebäuden an der Dachunterkante, in Giebel-, Bal-
kon- und Fensternischen oder unter Mauervorsprüngen), 

• Rauchschwalbe (Extensiv genutzte, bäuerliche Kulturlandschaft; in Gebäuden mit Ein-
flugmöglichkeiten (z.B. Viehställe, Scheunen, Hofgebäude)),  

• Schleiereule (Gebäude in Einzellagen, störungsarme, dunkle, geräumige Nischen in 
Gebäuden mit freiem An- und Abflug (z.B. Dachböden, Scheunen, Taubenschläge, 
Kirchtürme)), 

• Star (Gebiete mit einem ausreichenden Angebot an Brutplätzen (z.B ausgefaulte Astlö-
cher, Buntspechthöhlen) und angrenzenden offenen Flächen zur Nahrungssuche; in 
Ortschaften auch in Nisthilfen, in allen erdenklichen Höhlen, Nischen und Spalten an 
Gebäuden), 

• Steinkauz (Offene und grünlandreiche Kulturlandschaften mit einem guten Höhlenan-
gebot), 
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Die BSKW (2022) meldet ein Brutpaar des Feldsperlings auf einer Obstwiese rund 215 m 
nördlich des Plangebietes im Vogelschutzgebiet Unterer Niederrhein aus dem Jahr 2017. Auf-
grund der Entfernung und fehlender Lebensraumstrukturen im Plangebiet ist eine Betroffenheit 
der Art nicht zu erwarten. 

Des Weiteren wurden zwei Brutpaare des Gartenrotschwanzes im Untersuchungsgebiet aus 
dem Jahr 2020 gemeldet (ebd.). Ein Paar brütete ebenfalls in der Obstwiese in rund 220 m Ent-
fernung zum Plangebiet. Ein weiteres Paar wurde rund 250 m westlich des Plangebietes beo-
bachtet. Aufgrund der Entfernung und fehlender Lebensraumstrukturen im Plangebiet ist eine 
Betroffenheit der Art nicht zu erwarten. 

Die BSKW (2022) meldet für das Jahr 2017 ein Brutpaar der Mehlschwalbe. Die Erfassung bei 
der Ortsbegehung am 11.08.2022 ergab die Vorkommen von 14 Brutpaaren der Mehlschwalbe. 

Bauzeitliche Störungen und ein baubedingter Individuenverlust bei einem Gebäudeabbruch 
während der Brutzeit von Anfang Mai bis Mitte September sind nicht auszuschließen. Darüber 
hinaus entsteht ein anlagebedingter Verlust von 14 Brutplätzen. Betriebsbedingte Auswirkungen 
sind nicht zu erwarten. 

Die BSKW (2022) meldet für das Jahr 2017 fünf Brutpaare der Rauchschwalbe. Die Erfassung 
bei der Ortsbegehung am 11.08.2022 ergab die Vorkommen von sieben Brutpaaren der Rauch-
schwalbe. 

Bauzeitliche Störungen und ein baubedingter Individuenverlust bei einem Gebäudeabbruch 
während der Brutzeit von Anfang Mai bis Mitte September sind nicht auszuschließen. Darüber 
hinaus entsteht ein anlagebedingter Verlust von sieben Brutplätzen. Betriebsbedingte Auswir-
kungen sind nicht zu erwarten. 

Der Star hat 2020 auf der nördlichen Obstwiese sowie am Voerder Leitgraben im Nordosten 
innerhalb des Vogelschutzgebietes Unterer Niederrhein in 225 m bzw. 470 m Entfernung zum 
Plangebiet gebrütet (BSKW 2022). Aufgrund der Entfernung und der fehlenden Nachweise im 
Plangebiet ist eine Betroffenheit der Art nicht zu erwarten. 

Der Steinkauz wurde 2017 mit einem Brutpaar und 2020 mit zwei Brutpaaren im Untersu-
chungsgebiet registriert (BSKW 2022). 2017 und 2020 hat die Art auf der nördlichen Obstwiese 
im, bzw. randlich zum Vogelschutzgebiet Unterer Niederrhein in mindestens 190 m Entfernung 
zum Plangebiet gebrütet. Ein weiteres Brutpaar in 2020 wurde 250 m südöstlich des Plangebie-
tes nahe dem Rhein angetroffen. Aufgrund der Entfernung und der fehlenden Nachweise im 
Plangebiet ist eine Betroffenheit der Art nicht zu erwarten. 

Ein Brutpaar des Weißstorchs hat 2020 und 2021 auf einem Grundstück an der Straße „Oberer 
Hilding“ in 130 m Entfernung nördlich des Plangebietes gebrütet (BSKW 2022). Weißstörche 
gelten als relativ unempfindlich gegenüber siedlungsbedingten Wirkfaktoren. Das LANUV 
(2023) gibt eine Fluchtdistanz von unter 50 m an. Am Horst gilt die Art als wenig scheu. Die Art 
weist einen großen Aktionsraum auf, so dass aufgrund der Entfernung zum Plangebiet und der 
vorhandenen Bebauung zwischen Plangebiet und Neststandort bau-, anlage- und betriebsbe-
dingte Auswirkungen nicht zu erwarten sind. 

Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG treffen für diese Arten nicht zu. 
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Grundsätzlich kann der Bluthänfling in den Baum-Strauchhecken, welche die Hoflage im Wes-
ten und Norden einfassen, brüten. Bei einem Entfernen von Gehölzen während der Brutzeit von 
April bis August sind bauzeitliche Störungen und baubedingte Individuenverluste nicht auszu-
schließen. Anlagebedingt entfallen Heckenstrukturen, die der Art als Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten dienen könnten.  

Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG treffen potenziell zu. 

5.2.1.5 Brutvögel der ausgedehnten Auenlandschaften und Gewässer 

Extensiv genutztes Feuchtgrünland, Uferrandbereiche oder Gewässerflächen sind im Plange-
biet nicht vorhanden. Die Arten 

• Beutelmeise (Weidengebüsche, Ufergehölze und Auwaldinitialstadien an großen Fluss-
läufen, Bächen, Altwässern oder Baggerseen), 

• Brandgans (Nährstoffreiche, durch Wasserstandsschwankungen mit Schlammfluren 
beziehungsweise offenen Schlickboden versehene Altarme und Altwässer großer 
Flüsse), 

• Eisvogel (Fließ- und Stillgewässer mit Abbruchkanten und Steilufern; an vegetati-
onsfreien Steilwänden aus Lehm oder Sand in selbst gegrabenen Brutröhren; auch 
in. Wurzeltellern von umgestürzten Bäumen sowie künstliche Nisthöhlen; auch ge-
wässerfern), 

• Flussregenpfeifer (Sandigen oder kiesige Ufer größerer Flüsse sowie Über-
schwemmungsfläche; Sekundärlebensräume in Sand- und Kiesabgrabungen und 
Klärteichen), 

• Knäkente (Feuchtwiesen, Niedermooren, Sümpfen, an Heideweihern, verschilften Grä-
ben sowie in anderen deckungsreichen Binnengewässern; meist nur mit kleinen offenen 
Wasserflächen), 

• Kormoran (Koloniebrüter; auf höheren Bäumen auf Inseln oder an störungsfreien Ge-
wässerufern), 

• Löffelente (Feuchtwiesen, Niedermooren, wiedervernässte Hochmoore und Sümpfe 
sowie an verschilften Gräben und Kleingewässern; selten auch Fisch- und Klärteiche), 

• Pirol (Lichte, feuchte und sonnige Laubwälder, Auwälder und Feuchtwälder in Gewäs-
sernähe (oft Pappelwälder); gelegentlich auch kleinere Feldgehölze sowie Parkanlagen 
und Gärten mit hohen Baumbeständen), 

• Rohrschwirl (Sümpfe und Röhrichte in unmittelbarem Kontakt zum Wasser und ohne 
stärkere Weidenverbuschung), 

• Rotschenkel (Feuchtwiesen sowie auf Überschwemmungsgrünland im Rheinvorland), 

• Schnatterente (Seichte, stehende bis langsam fließende, eutrophe Binnen- und bracki-
ge Küstengewässer; im Binnenland vor allem an Altarmen, Altwässern sowie auf Abgra-
bungsgewässern), 

• Sturmmöwe (Koloniebrüter; auf störungsfreien Inseln in Abgrabungs- und Bergsen-
kungsgewässern; auch auf Flachdächern), 

• Teichrohrsänger (Im Schilfröhricht an Fluss- und Seeufern, an Altwässern oder in 
Sümpfen; auch an schilfgesäumten Gräben oder Teichen sowie an renaturierten Abgra-
bungsgewässern), 
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• Uferschnepfe (Fast ausschließlich in Feuchtwiesen und -weiden), 

• Uferschwalbe (Steilwände und Prallhänge an Flussufern; vor allem in Sand-, Kies oder 
Lößgruben), 

• Zwergtaucher (Stehende Gewässer mit einer dichten Verlandungs- beziehungsweise 
Schwimmblattvegetation, bevorzugt an kleinen Teichen, Heideweihenr, Moor- und 
Feuchtwiesentümpeln, Abgrabungs- und Bergsenkungsgewässern, Klärteichen sowie an 
Fließgewässern mit geringer Fließgeschwindigkeit) 

finden im Plangebiet keine geeigneten Fortpflanzungs- und Ruhestätten. Angrenzend an das 
Plangebiet liegen zwei kleinere Teiche auf einem Gartengrundstück. Aufgrund der siedlungsna-
hen Lage sind diese oben genannten Arten nicht zu erwarten. 

Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG treffen nicht zu. 

5.2.2 Rastvögel und Wintergäste 

Die Abfrage des Messtischblattes nennt die potenziellen Vorkommen von 31 Rastvögeln und 
Wintergästen. Darüber hinaus wurde die Rostgans von der BSKW (2022) bei der Wintergänse-
Zählung erfasst. Die Arten sind für das europäische Vogelschutzgebiet DE 4203-401 Unterer 
Niederrhein gemeldet, welches die Siedlungslage von Götterswickerhamm im Nordwesten, 
Norden und Nordosten umfasst und sich auf der gegenüberliegenden Rheinseite ebenfalls er-
streckt. Der Mindestabstand zum Plangebiet liegt bei mindestens 90 m. Bei dem Planvorhaben 
handelt es sich um eine Nutzungsänderung im Bestand. Erhebliche Störungen durch das Vor-
haben für die Arten im Rast- und Überwinterungsgebiet sind nicht zu erwarten. Dazu gehören: 

• Blässgans (Ausgedehnte, ruhige Grünland- und Ackerflächen in den Niederungen gro-
ßer Flussläufe), 

• Bruchwasserläufer (Nahrungsreiche Flachwasserzonen und größere Schlammufer von 
Flüssen, Altwässern, Teichen und Baggerseen, auch auf Verrieselungsflächen, an Klär-
anlagen sowie auf überschwemmten Grünlandflächen), 

• Dunkler Wasserläufer (Nahrungsreiche Flachwasserzonen und Schlammflächen, Nah-
rungsflächen an Verlandungsbereichen der Flüsse, an Altwässern, Teichen, Baggerseen 
und Kläranlagen; auch in Gewässernähe auf nassen und überschwemmten Grünland-
flächen), 

• Flussuferläufer (Nahrungsreiche, flache Ufer von Flüssen, Altwässern, Bagger- und 
Stauseen sowie Kläranlagen), 

• Gänsesäger (Ruhige Buchten und Altarme größerer Flüsse sowie fischreiche Bagger-
seen und Stauseen) 

• Goldregenpfeifer (Offene Agrarflächen (Grünland, Äcker) in den Niederungen großer 
Flussläufe, großräumige Feuchtgrünlandbereiche sowie Bördelandschaften), 

• Großer Brachvogel (Niederungs- und Grünlandgebiete, Niedermoore sowie Hochmoo-
re mit hohen Grundwasserständen), 

• Grünschenkel (Nahrungsreiche Flachwasserzonen und Schlammflächen im Uferbe-
reich von Flüssen, Altwässern, Baggerseen sowie an Kläranlagen; auch in Gewässer-
nähe auf überschwemmten Grünlandflächen, auch auf vernässten Ackerflächen), 

• Kampfläufer (Nahrungsreiche Flachwasserzonen und Schlammufer an Flüssen, Alt-
wässern, Baggerseen und Kläranlagen; auch auf überschwemmten Grünlandflächen in 
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Gewässernähe, Verrieselungsflächen sowie mit Blänken durchsetztes Feuchtgrünland, 
seltener auf feuchten Ackerflächen), 

• Kiebitz (Offene Agrarflächen in den Niederungen großer Flussläufe, großräumige 
Feuchtgrünlandbereiche sowie Bördelandschaften), 

• Knäkente  (Große Flachwasserbereiche von Teichen, Seen und Bagger- und Stau-
seen), 

• Krickente (Größere Fließgewässer, Bagger- und Stauseen, Klärteiche; auch Kleinge-
wässer), 

• Kurzschnabelgans (Ausgedehnte, ruhige Grünland- und Ackerflächen in den Niede-
rungen großer Flussläufe; Stehende Gewässer und ungestörte Uferabschnitte der Flüs-
se als Schlaf- und Trinkplätze), 

• Löffelente (Teiche, Seen, ruhige Flussbuchten sowie größere Bagger- und Stauseen), 

• Löffler (Größere Schilf- und Röhrichtbestände sowie vegetationsarme Ufer an Altwäs-
sern, Teichen, Seen und Fließgewässern), 

• Pfeifente (Ausgedehnte Grünlandbereiche, zumeist in den Niederungen großer Fluss-
läufe; stehende Gewässer und störungsarme Uferabschnitte der Flüsse als Schlafplät-
ze),  

• Rostgans (Gewässer mit Flachwasserzonen und Inseln; Nahrungssuche auch auf 
Ackerflächen und seltener auf Grünland), 

• Rotschenkel (Feuchtgebiete aller Art, bevorzugt Schlamm- und Flachufer, Klärteiche 
und Feuchtwiese), 

• Saatgans (Ausgedehnte, ruhige Acker- und Grünlandflächen in den Niederungen großer 
Flussläufe; abgeerntete Äcker (Rüben, Mais etc.) als Nahrungsflächen; stehende Ge-
wässer und störungsarme Uferabschnitte der Flüsse als Schlafplätze und Trinkplätze), 

• Schellente (Größere Flüsse, Bagger- und Stauseen sowie Staustufen), 

• Schnatterente (Große Abgrabungsgewässer im Einzugsbereich von Rhein, Ruhr und 
Weser), 

• Seeadler (Sehr seltene Nahrungsgäste am Unteren Niederrhein und in der Weseraue), 

• Silberreiher (Größere Schilf- und Röhrichtbestände sowie vegetationsarme Ufer an Tei-
chen, Seen und Fließgewässern; Nahrungssuche überwiegend auf Grünlandflächen),  

• Singschwan (Niederungen großer Flussläufe mit größeren Stillgewässern und ausge-
dehnten, ruhigen Grünland- und Ackerflächen; Nahrungssuche vor allem in vegetations-
reichen Gewässern und gewässernahem Grünland wie Überschwemmungszonen im 
Deichvorland; bei hoher Schneedecke oder Frost auch gewässerferne Grünlandbereiche 
und Äcker (v.a. Mais und Raps); größere, offene Wasserflächen (Seen, störungsarme 
Fließgewässerabschnitte) Rast- und Schlafgewässer), 

• Spießente (Rast- und Überwinterungsgebiete in seichten Uferbereichen von größeren 
Stillgewässern (Altwässer, Teiche, Seen) im Bereich großer Flussauen; Nahrungssuche 
zum Teil auch auf überschwemmten Grünlandbereichen), 

• Tafelente (Große Flüsse, Bagger- und Stauseen vor allem in der Westfälischen Bucht, 
am Niederrhein und in der Kölner Bucht), 

• Uferschnepfe (Im Vogelschutzgebiet „Unterer Niederrhein“; Lebensraum fast aus-
schließlich in Feuchtwiesen und -weiden), 
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• Waldwasserläufer (Nahrungsreiche Flachwasserzonen und Schlammflächen von Still- 
und Fließgewässern unterschiedlicher Größe; an Flüssen, Seen, Kläranlagen, auch 
Wiesengräben, Bäche, kleinere Teiche und Pfützen), 

• Weißwangengans (Ausgedehnte, ruhige Grünlandflächen in den Niederungen großer 
Flussläufe; stehende Gewässer und störungsarme Uferabschnitte der Flüsse als Schlaf- 
und Trinkplätze), 

• Zwergsäger (Ruhige Buchten und Altarme größerer Flüsse sowie Bagger- und Stau-
seen mit Flachwasserzonen), 

• Zwergschwan (Niederungen großer Flussläufe mit größeren Stillgewässern und ausge-
dehnten, ruhigen Grünland- und Ackerflächen; vegetationsreiche Gewässer und gewäs-
sernahes Grünland zur Nahrungssuche, seltener auch gewässerferne Grünlandbereiche 
und Äcker; größere, offene Wasserflächen (Seen, störungsarme Fließgewässerabschnit-
te) als Rast- und Schlafgewässer), 

• Zwergtaucher (Kleine bis mittelgroße Stillgewässer sowie mittlere bis größere Fließge-
wässer). 

Im Untersuchungsgebiet wurden bis zu 1.850 Blässgänse im Vogelschutzgebiet Unterer Nieder-
rhein in mindestens 400 m Entfernung zum Plangebiet in den Jahren 2018 – 2021 festgestellt 
(BSKW 2022). Zwei kleine Trupps von 11 und 55 Individuen waren sporadisch auch auf land-
wirtschaftlichen Flächen unmittelbar südöstlich des Plangebietes in den Wintern 2020 / 2021 
und 2021 / 2022 angetroffen worden (ebd.). Hier wurden im Winter 2018 / 2018 auch zwei 
Rostgänse beobachtet. 

Das Plangebiet liegt außerhalb von bedeutenden Rast- und Überwinterungsgebieten des Vo-
gelschutzgebietes Unterer Niederrhein. Mit der Planung ist keine Inanspruchnahme dieser Flä-
chen oder von Flächen, in denen die Tiere sporadisch aufgetreten sind, verbunden. Erhebliche 
Störungen der Tiere in ihren Rast- und Überwinterungsgebieten sind aufgrund der Entfernung 
und der Siedlungslage des Plangebietes nicht zu erwarten. 

Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG treffen nicht zu. 

5.2.3 Sonstige, nicht planungsrelevante Arten 

Im Giebel des südlichen Wirtschaftsgebäudes brüten Haussperlinge. Die Anzahl der Tiere ist 
unbekannt, zwei Tiere wurde zufällig beim Einflug beobachtet. Als Mindestanzahl werden 2 
Brutpaare angenommen. 

Bei einem Abbruch des Gebäudes während der Brutzeiten – Ende März bis Juni (SÜDBECK et 
al. 2005) – sind bauzeitliche Störungen und baubedingte Individuenverluste nicht auszuschlie-
ßen. Anlagebedingt entfallen Brutplätze des Koloniebrüters. Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 
1 BNatSchG treffen potenziell zu. 

6 Zusammenstellung der potenziell betroffenen Arten und der po-
tenziellen Auswirkungen sowie vorzusehende Maßnahmen 

Die Artenschutzprüfung der Stufe I hat ergeben, dass für die meisten Arten die Verbotstatbe-
stände gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG nicht zutreffen. Die Betrachtung der Auswirkungen erfolgte 
nach dem Worst-Case-Prinzip, dass potenziell alle Gebäude abgebrochen werden. 

Die nachfolgende Tabelle 2 stellt den Sachverhalt dar. In Grau sind die potenziell betroffenen 
Arten hinterlegt. 
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Tabelle 1: Übersicht der Betroffenheit planungsrelevanter Arten und Erfordernis einer  
ASP II 

Art  Potenzielle Auswirkungen ASP II 

Wissenschaftlicher 
Name Deutscher Name 

Baube-
dingt 

Anlagebe-
dingt 

Betriebsbe-
dingt  

  
   

 
Säugetiere  

   
 

Nyctalus noctula Abendsegler x / / Nein 

Eptesicus serotinus 
Breitflügelfleder-
maus 

x x / 
Nein 

Castor fiber Europäischer Biber / / / Nein 

Myotis nattereri Fransenfledermaus x x / Nein 

Pipistrellus nathusii Rauhautfledermaus x x / Nein 

Myotis daubentonii Wasserfledermaus x / / Nein 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus x x / Nein 

     Nein 

Vögel      

Falco subbuteo Baumfalke / / / Nein 

Remiz pendulinus Beutelmeise / / / Nein 

Anser albifrons Blässgans / / / Nein 

Carduelis cannabina Bluthänfling x x / Nein 

Tadorna tadorna Brandgans / / / Nein 

Tringa glareola Bruchwasserläufer / / / Nein 

Tringa erythropus 
Dunkler Wasserläu-
fer 

/ / / 
Nein 

Alcedo atthis Eisvogel / / / Nein 

Alauda arvensis Feldlerche / / / Nein 

Locustella naevia Feldschwirl / / / Nein 

Passer montanus Feldsperling / / / Nein 

Charadrius dubius Flussregenpfeifer / / / Nein 

Actitis hypoleucos Flussuferläufer / / / Nein 

Mergus merganser Gänsesäger / / / Nein 

Phoenicurus phoeni-
curus Gartenrotschwanz 

/ / / 
Nein 

Pluvialis apricaria Goldregenpfeifer / / / Nein 

Numenius arquata Großer Brachvogel / / / Nein 

Tringa nebularia Grünschenkel / / / Nein 

Philomachus pugnax Kampfläufer / / / Nein 

Vanellus vanellus Kiebitz / / / Nein 

Vanellus vanellus Kiebitz / / / Nein 

Anas querquedula Knäkente / / / Nein 

Anas querquedula Knäkente / / / Nein 

Phalacrocorax carbo Kormoran / / / Nein 

Anas crecca Krickente / / / Nein 
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Art  Potenzielle Auswirkungen ASP II 

Wissenschaftlicher 
Name Deutscher Name 

Baube-
dingt 

Anlagebe-
dingt 

Betriebsbe-
dingt  

Cuculus canorus Kuckuck / / / Nein 

Anser brachyrhynchus Kurzschnabelgans / / / Nein 

Anas clypeata Löffelente / / / Nein 

Anas clypeata Löffelente / / / Nein 

Platalea leucorodia Löffler / / / Nein 

Buteo buteo Mäusebussard / / / Nein 

Delichon urbica Mehlschwalbe x x / Nein 

Luscinia  
megarhynchos Nachtigall 

/ / / 
Nein 

Anas penelope Pfeifente / / / Nein 

Oriolus oriolus Pirol / / / Nein 

Hirundo rustica Rauchschwalbe x x / Nein 

Perdix perdix Rebhuhn / / / Nein 

Locustella luscinioides Rohrschwirl / / / Nein 

Tringa totanus Rotschenkel / / / Nein 

Tringa totanus Rotschenkel / / / Nein 

Anser fabalis Saatgans / / / Nein 

Corvus frugilegus Saatkrähe / / / Nein 

Bucephala clangula Schellente / / / Nein 

Tyto alba Schleiereule / / / Nein 

Anas strepera Schnatterente / / / Nein 

Anas strepera Schnatterente / / / Nein 

Saxicola rubicola Schwarzkehlchen / / / Nein 

Haliaeetus albicilla Seeadler / / / Nein 

Casmerodius albus Silberreiher / / / Nein 

Cygnus cygnus Singschwan / / / Nein 

Accipiter nisus Sperber / / / Nein 

Anas acuta Spießente / / / Nein 

Sturnus vulgaris Star / / / Nein 

Athene noctua Steinkauz / / / Nein 

Larus canus Sturmmöwe / / / Nein 

Aythya ferina Tafelente / / / Nein 

Acrocephalus  
scirpaceus Teichrohrsänger 

/ / / 
Nein 

Falco tinnunculus Turmfalke / / / Nein 

Streptopelia turtur Turteltaube / / / Nein 

Limosa limosa Uferschnepfe / / / Nein 

Limosa limosa Uferschnepfe / / / Nein 

Riparia riparia Uferschwalbe / / / Nein 

Coturnix coturnix Wachtel / / / Nein 
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Art  Potenzielle Auswirkungen ASP II 

Wissenschaftlicher 
Name Deutscher Name 

Baube-
dingt 

Anlagebe-
dingt 

Betriebsbe-
dingt  

Crex crex Wachtelkönig / / / Nein 

Strix aluco Waldkauz / / / Nein 

Asio otus Waldohreule / / / Nein 

Tringa ochropus Waldwasserläufer / / / Nein 

Branta leucopsis Weißwangengans / / / Nein 

Anthus pratensis Wiesenpieper / / / Nein 

Mergellus albellus Zwergsäger / / / Nein 

Cygnus bewickii Zwergschwan / / / Nein 

Tachybaptus ruficollis Zwergtaucher / / / Nein 

Tachybaptus ruficollis Zwergtaucher / / / Nein 

 

Sonstige gemeldete planungsrelevante Vogelarten 

Tadorna ferruginea Rostgans / / / Nein 

Ciconia ciconia Weißstorch / / / Nein 

x = Betroffenheit ist nicht auszuschließen 

/ = Betroffenheit ist nicht zu erwarten 

Aufgrund der potenziellen Fortpflanzungs- und Ruhestätten in den Bäumen mit Rinden- und 
Stammspalten und kleineren Höhlungen im Eichengehölz und randlich der Hoflage sowie in 
Spaltenquartieren der Gebäude können bau- und anlagebedingte Verbotstatbestände für Arten 
aus der Artengruppe Fledermäuse nicht ausgeschlossen werden. Verbotstatbestände gem. § 
44 Abs. 1 BNatSchG treffen potenziell zu.  

Bei der Artengruppe der Vögel sind insbesondere bau- und anlagebedingte Auswirkungen art-
spezifisch nicht auszuschließen. Das betrifft insbesondere Mehlschwalbe und Rauchschwalbe, 
deren Vorkommen nachgewiesen wurde. Unter den nicht planungsrelevanten Arten ist der Ko-
loniebrüter Haussperling betroffen. Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG treffen po-
tenziell zu.  

Die Verbotstatbestände lassen sich durch standardisierte Vermeidungs- und vorgezogene Aus-
gleichsmaßnahmen vermeiden, so dass eine Artenschutzprüfung der Stufe II nicht erforderlich 
wird. 

Es ist bereits vorgesehen, an der neuen Hoflage am Wardenweg artspezifische Fledermauskäs-
ten und Nisthilfen für Brutvögel anzubringen und Heckenpflanzungen vorzusehen. Aufgrund der 
Datenlage ist folgende Anzahl gemäß MULNV & FÖA (2021) erforderlich: 
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Tabelle 2: Erforderliche Ersatzmaßnahmen  

Art  

Ermittlung der Anzahl Ersatz der Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten 

Wissenschaftlicher 
Name Deutscher Name Betroffen Ersatz Lage 

     
Säugetiere     
Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus unbekannt Insgesamt 10 Spalten-

quartiere 
5 an Gebäuden 
und 5 an Bäu-
men 

Myotis nattereri Fransenfledermaus unbekannt 

Pipistrellus nathusii Rauhautfledermaus unbekannt 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus unbekannt 

Carduelis cannabina Bluthänfling unbekannt Mindestens 10 Sträu-
cher, Mindestbreite  
1,5 m 

In der neuen 
Hoflage 

Delichon urbica Mehlschwalbe 14 BP 21 Nisthilfen, in Grup-
pen von 6 – 10 Stk. 

Gebäudefassade 

Hirundo rustica Rauchschwalbe 9 BP 18 Nisthilfen, Mindest-
abstand 2 m 

Innerhalb von 
offenen Gebäu-
den, verteilt auf 
die Gebäude 

Passer domesticus Haussperling Unbekannt, 
mindestens 
2 BP 

5 Sperlingskoloniehäu-
ser 

An Gebäuden 

BP = Brutpaare 

Die Ersatzquartiere und Nisthilfen sind nach Fertigstellung der neuen Hoflage und vor dem Ab-
bruch der Gebäude anzubringen. Alternativ dazu können auch Gebäudequartiere an verblei-
benden Gebäuden angebracht werden. Diese Regelungen sind im Einzelfall hinsichtlich des 
Bauablaufs zu konkretisieren. Auf eine Anstrahlung von Gebäuden mit Quartieren und Nisthilfen 
sowie auf eine Anstrahlung von Gehölzen ist zu verzichten. Es sollten insektenfreundliche 
Leuchtmittel verwendet werden, um die Nahrungsgrundlage der Fledermäuse und Vögel im 
Raum zu erhalten. Auf Streulicht ist zu verzichten (s. a. HELD; HÖLKER; JESSEL 2013) 

Darüber hinaus sind Maßnahmen für den Bauablauf vorzusehen. Um baubedingte Individuen-
verluste von Fledermäusen zu vermeiden, ist die Bedachung zwischen Oktober und März bei 
Temperaturen ab 10° C zu entfernen, damit potenziell anwesende Tiere die Möglichkeit haben, 
das Gebäude zu verlassen. Bauvorbereitend sind Teile der Bedachung lückenhaft abzuneh-
men, damit die Dachböden den Witterungsbedingungen ausgesetzt sind. 

Gleiches gilt für die Brutpaare der Haussperlinge im Giebel des südlichen Wirtschaftsgebäudes.  

Die Wirtschaftsgebäude mit Vorkommen von Mehlschwalbe und Rauchschwalbe sind außer-
halb der Brutzeiten zwischen Oktober und März abzubrechen. Somit werden bauzeitliche Stö-
rungen und baubedingte Individuenverluste vermieden. Es ist davon auszugehen, dass mit ei-
ner Räumung der Wirtschaftsgebäude und Aufgabe der Bewirtschaftung die Nahrungsgrundla-
gen der Tiere verloren gehen und der bestehende Standort selbst für die Tiere unattraktiv wird. 
Eine Verlagerung der Brutstandorte in die rund 200 m entfernte neue Hoflage ist wahrschein-
lich. 
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Das Entfernen von Gehölzen hat außerhalb der Brutzeiten europäischer Vogelarten zwischen 
dem 1. Oktober und bis zum 1. März zu erfolgen. Die Bäume sind hierbei vorab auf Baumhöh-
len zu untersuchen, um eine Anwesenheit von Fledermäusen oder potenziellen Bruthöhlen, die 
bei der Ortsbegehung nicht erkannt werden konnten, nachzuweisen und entsprechende Maß-
nahmen wie weitere artspezifische Quartierangebote, Ausnahmen vom Fällen oder Ähnliches, 
festzulegen. 

Es wird davon ausgegangen, dass bei den sonstigen, nicht planungsrelevanten europäischen 
Vogelarten wegen ihrer Anpassungsfähigkeit und des landesweit günstigen Erhaltungs-
zustandes („Allerweltsarten“) bei Eingriffen unter Beachtung allgemeiner Vermeidungs-
maßnahmen wie das Entfernen der Gehölze außerhalb der allgemeinen Brutzeiten zwischen 
dem 30. September und 28. Februar nicht gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG ver-
stoßen wird, sodass – entsprechend der VV Artenschutz – von der Durchführung einer vertie-
fenden Art-für-Art-Betrachtung abgesehen wird. 

Unter der Berücksichtigung der oben genannten Maßnahmen sind artenschutzrechtliche Ver-
botstatbestände gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG nicht zu erwarten. 
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Anlage 1: Planungsrelevante Arten für Quadrant 2 im Messtischblatt 4405 Rheinberg  

Auflistung der erweiterten Auswahl planungsrelevanter Arten in den Lebensraumtypen Laubwälder mittlerer Standorte (LaubW/mitt), Kleingehölze, Alleen, Bäume, 
Gebüsche, Hecken (KlGehoel), Äcker, Weinberge (Aeck), Gärten, Parkanlagen, Siedlungsbrachen (Gaert), Gebäude (Gebaeu), Fettwiesen und -weiden (FettW), 
Stillgewässer (StillG) 

Art  Status (ATL) Bemerkung LauW/mitt KlGehoel Aeck Gaert Gebaeu FettW StillG 

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name           

            
Säugetiere            
Nyctalus noctula Abendsegler A. v. G  Na Na (Na) Na (Ru) (Na) (Na) 

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus A. v. U-  (Na) Na  Na FoRu! Na (Na) 

Castor fiber Europäischer Biber A. v. G+   Na     

FoRu, 
Na 

Myotis nattereri Fransenfledermaus A. v. G  Na Na  (Na) FoRu (Na) Na 

Pipistrellus nathusii Rauhautfledermaus A. v. G  Na    FoRu  Na 

Myotis daubentonii Wasserfledermaus A. v. G  Na Na  Na FoRu (Na) Na 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus A. v. G  Na Na  Na FoRu! (Na) (Na) 

            
Vögel            
Falco subbuteo Baumfalke BV U  (FoRu) (FoRu)     Na 

Remiz pendulinus Beutelmeise BV S   FoRu     FoRu 

Anser albifrons Blässgans 
RV / 
WG G 1)   Ru, Na   

Ru!, 
Na Ru 

Carduelis cannabina Bluthänfling BV U   FoRu Na 
(FoRu), 
(Na)    

Tadorna tadorna Brandgans BV G        

FoRu, 
Na 

Tringa glareola Bruchwasserläufer RV / S        Ru, Na 
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Art  Status (ATL) Bemerkung LauW/mitt KlGehoel Aeck Gaert Gebaeu FettW StillG 

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name           
WG 

Tringa erythropus Dunkler Wasserläufer 
RV / 
WG U        Ru, Na 

Alcedo atthis Eisvogel BV G     (Na)   FoRu 

Alauda arvensis Feldlerche BV U-    FoRu!   FoRu!  
Locustella naevia Feldschwirl BV U   FoRu (FoRu)   (FoRu) (FoRu) 

Passer montanus Feldsperling BV U 1) (Na) (Na) Na Na FoRu Na  
Charadrius dubius Flussregenpfeifer BV S    (FoRu)    (FoRu) 

Actitis hypoleucos Flussuferläufer 
RV / 
WG G        Ru, Na 

Mergus merganser Gänsesäger 
RV / 
WG G        Ru! 

Phoenicurus phoenicurus Gartenrotschwanz BV U 1) FoRu FoRu  FoRu FoRu (Na)  

Pluvialis apricaria Goldregenpfeifer 
RV / 
WG S    Ru, Na   Ru, Na  

Numenius arquata Großer Brachvogel 
RV / 
WG U    

(Ru), 
(Na)   Ru, Na 

(Ru), 
(Na) 

Tringa nebularia Grünschenkel 
RV / 
WG U    

(Ru), 
(Na)    Ru, Na 

Philomachus pugnax Kampfläufer 
RV / 
WG U    

(Ru), 
(Na)   Ru, Na Ru, Na 

Vanellus vanellus Kiebitz BV S    FoRu!   FoRu  

Vanellus vanellus Kiebitz 
RV / 
WG S    Ru, Na   Ru, Na 

(Ru), 
(Na) 

Anas querquedula Knäkente BV S        FoRu 

Anas querquedula Knäkente 
RV / 
WG U        Ru 

Phalacrocorax carbo Kormoran BV G   (FoRu)      
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Art  Status (ATL) Bemerkung LauW/mitt KlGehoel Aeck Gaert Gebaeu FettW StillG 

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name           

Anas crecca Krickente 
RV / 
WG G        Ru 

Cuculus canorus Kuckuck BV U-  (Na) Na  (Na)  (Na)  

Anser brachyrhynchus Kurzschnabelgans 
RV / 
WG G    Ru, Na   Ru, Na Ru 

Anas clypeata Löffelente BV U        FoRu 

Anas clypeata Löffelente 
RV / 
WG U        Ru 

Platalea leucorodia Löffler 
RV / 
WG G         

Buteo buteo Mäusebussard BV G 1)  (FoRu) (FoRu) Na   Na  
Delichon urbica Mehlschwalbe BV U 1), 2)   Na Na FoRu! (Na) Na 

Luscinia megarhynchos Nachtigall BV U  FoRu FoRu!  FoRu   (FoRu) 

Anas penelope Pfeifente 
RV / 
WG G       Ru, Na Ru 

Oriolus oriolus Pirol BV S  FoRu FoRu  (FoRu)    
Hirundo rustica Rauchschwalbe BV U 1), 2)  (Na) Na Na FoRu! Na Na 

Perdix perdix Rebhuhn BV S    FoRu! (FoRu)  FoRu  
Locustella luscinioides Rohrschwirl BV S        (FoRu) 

Tringa totanus Rotschenkel BV S       (FoRu)  

Tringa totanus Rotschenkel 
RV / 
WG S        Ru, Na 

Anser fabalis Saatgans 
RV / 
WG G    Ru!, Na   Ru, Na Ru 

Corvus frugilegus Saatkrähe BV G   (FoRu) Na Na  Na  

Bucephala clangula Schellente 
RV / 
WG G        Ru! 

Tyto alba Schleiereule BV G   Na Na Na FoRu! Na  
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Art  Status (ATL) Bemerkung LauW/mitt KlGehoel Aeck Gaert Gebaeu FettW StillG 

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name           
Anas strepera Schnatterente BV G        FoRu 

Anas strepera Schnatterente 
RV / 
WG G        Ru 

Saxicola rubicola Schwarzkehlchen BV G   FoRu (FoRu)   (FoRu)  

Haliaeetus albicilla Seeadler 
RV / 
WG S         

Casmerodius albus Silberreiher 
RV / 
WG G       Na Ru 

Cygnus cygnus Singschwan 
RV / 
WG S    (Ru, Na)   Ru, Na Ru! 

Accipiter nisus Sperber BV G  (FoRu) 
(FoRu), 
Na (Na) Na  (Na)  

Anas acuta Spießente 
RV / 
WG U        Ru 

Sturnus vulgaris Star BV U 1)   Na Na FoRu Na  
Athene noctua Steinkauz BV U 1)  (FoRu) (Na) (FoRu) FoRu! Na  
Larus canus Sturmmöwe BV U    Na  FoRu Na FoRu 

Aythya ferina Tafelente 
RV / 
WG G        Ru 

Acrocephalus scirpaceus Teichrohrsänger BV G        FoRu 

Falco tinnunculus Turmfalke BV G   (FoRu) Na Na FoRu! Na  
Streptopelia turtur Turteltaube BV S  FoRu FoRu Na (Na)  (Na)  
Limosa limosa Uferschnepfe BV S       FoRu  

Limosa limosa Uferschnepfe 
RV / 
WG S    

(Ru), 
(Na)    Ru, Na 

Riparia riparia Uferschwalbe BV U   (Na) (Na)   (Na) Na 

Coturnix coturnix Wachtel BV U    FoRu!   (FoRu)  
Crex crex Wachtelkönig BV S    FoRu!   (FoRu)  
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Art  Status (ATL) Bemerkung LauW/mitt KlGehoel Aeck Gaert Gebaeu FettW StillG 

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name           
Strix aluco Waldkauz BV G  Na Na (Na) Na FoRu! (Na)  
Asio otus Waldohreule BV U  Na Na  Na  (Na)  

Tringa ochropus Waldwasserläufer 
RV / 
WG G        Ru, Na 

Branta leucopsis Weißwangengans 
RV / 
WG G    Ru, Na   Ru, Na Ru 

Anthus pratensis Wiesenpieper BV S  (FoRu)  (FoRu)   FoRu  

Mergellus albellus Zwergsäger 
RV / 
WG G        Ru! 

Cygnus bewickii Zwergschwan 
RV / 
WG S    (Ru, Na)   Ru, Na Ru! 

Tachybaptus ruficollis Zwergtaucher BV G        FoRu! 

Tachybaptus ruficollis Zwergtaucher 
RV / 
WG G        Ru 

            

Sonstige gemeldete planungsrelevante Vogelarten 

Tadorna ferruginea Rostgans 
RV / 
WG G 1)        

Ciconia ciconia Weißstorch BV G 1)        

  

Sonstige Quellen 

1) BSKW (2022)                 

2) Ortsbegehung am 11.08.2022              
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Erhaltungszustand (ATL) = Atlantische biogeographische Region 

G =  Günstig   

G- = Günstig, negative Tendenz 

U = Unzureichend   

U+ = Unzureichend, positive Tendenz  

U- = Unzureichend, negative Tendenz 

S+ = Schlecht, positive Tendenz 

S =  Schlecht  

 
Status im MTB  

A. v.=  (Art-)Nachweis seit 2000 vorhanden 

BV =  Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden (Brutvogel) 

FoRu =  Fortpflanzung= und Ruhestätte (Vorkommen im Lebensraum)  

FoRu! =  Fortpflanzung- und Ruhestätte (Hauptvorkommen im Lebensraum)  

(FoRu) =  Fortpflanzung- und Ruhestätte (potenzielles Vorkommen im Lebensraum)  

Ru =  Ruhestätte (Vorkommen im Lebensraum)  

Ru! =  Ruhestätte (Hauptvorkommen im Lebensraum)  

(Ru) =  Ruhestätte (potenzielles Vorkommen im Lebensraum)  

Na =  Nahrungshabitat (Vorkommen im Lebensraum)  

(Na) =  Nahrungshabitat (potenzielles Vorkommen im Lebensraum)  

RV / WG =  Rastvogel / Wintergast

E N T W U R F  
 
Stand 21.03.2024



 B-Plan Nr. 47 „Götterwickershamm / 4. Änderung Hofverlagerung“ in Voerde 

ILS Essen GmbH Artenschutzprüfung I 46 

Januar 2023  

Anlage 2 
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